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Stellungnahme der Gemeinde Edermünde  

Stadt Gudensberg 

- 49. Änderung des Flächennutzungsplanes  

- Kernstadt: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 91 „Auf der Hofstatt“ 

Zur geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 91 „Auf der Hofstatt“ der Kernstadt Gudensberg nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Die verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes ist in Richtung Gudensberg / A 49 
auszurichten. Eine verkehrliche Belastung in Richtung des Edermünder Ortsteiles Besse ist 
durch das Gewerbegebiet zu vermeiden. 
 

Abwägung der Stadt Gudensberg 

 




